
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in dieser Ausgabe des „Blickpunkts Öffentlicher Sektor“ stellen wir das 
Energierecht in den Fokus.

Was ist das Energierecht?

Das Energierecht ist die Gesamtheit der Rechtsnormen, die die 
Energiewirtschaft regeln. Dabei ist es eine komplexe Rechtsmaterie, die 
aus Normen des Öffentlichen Rechts und des Privatrechts besteht. Es 
weist aufgrund der Auswirkungen der Energieerzeugung, der 
Energieverteilung und des Energieverbrauchs auf Natur und Umwelt 
zunehmend engere Bezüge zum Umweltrecht auf. Neben dem 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG, s. insbesondere die Ziele in § 1), dem 
Energierecht im engeren Sinne, gibt es eine Vielzahl von Gesetzen und 
Verordnungen, die den gesetzlichen Rahmen für den Markt der 
Energieversorgung bilden. Seit vielen Jahren nimmt auch der Einfluss des 
Europarechts auf die Ausgestaltung des Energierechts zu.

Die gegenwärtig dynamischste Entwicklung findet sich im 
Energieumweltrecht, das die Förderung erneuerbarer Energien, den 
Emissionshandel und die Steigerung der Energieeffizienz zum Gegenstand
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hat. Dieses ist ein Teilgebiet des Umweltenergierechts, das zusätzlich zum 
Bereich der leitungsgebundenen Energieversorgung auch die Bereiche 
Wärmeversorgung und Mobilität umfasst; wichtige Gesetze sind hier u. a. 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWKG) und das Gesetz über Energiedienstleistungen 
(EDLG) und das Energieeffizienzgesetz (EnEfG).

Seit einigen Jahren hat die Regelungsdichte im Energierecht erheblich 
zugenommen und das Energierecht ist vielschichtiger und komplexer 
geworden.

Fest steht, dass das Thema, welches jahrzehntelange im Fokus nur eines 
bestimmten (und technisch versierten) Kreises stand, zunehmend auch 
eine größere Menge an Akteuren beschäftigt. Insbesondere die 
Institutionen/Rechtsträger der öffentlichen Hand, die oftmals eine
"Vorbildfunktion" bei der Energiewende einzunehmen haben, sehen sich 
immer häufiger mit neuen Gesetzen und Leitlinien konfrontiert. Sie stehen 
vor ständig neuen Herausforderungen, wie beispielsweise die Umsetzung 
des Gesetzes zur kommunalen Wärmeplanung.

Jeder Funktionsträger der öffentlichen Hand muss früher oder später 
klimaneutral werden. Die Entwicklung, Errichtung und der Betrieb eines 
kommunalen Projekts, die Beratung in energierechtlichen 
Vergabeverfahren sowie die Vertretung in streitigen Verfahren gehört 
dabei zu einer umfassenden Beratung selbstverständlich hinzu. So 
unterstützen die Energierechtsexperten Kommunen und kommunale 
Eigenbetriebe in energierechtlichen Fragestellungen und bringen ihr 
Know-how in Forschungsvorhaben für den Bund oder die Europäische 
Union ein. Die Experten liefern praxisorientierte und nachhaltige 
Lösungen, die sich von Anfang an am wirtschaftlichen Ergebnis 
orientieren.

Unsere Experten kennen also den Energierechtsmarkt und die relevanten 
Rechtsfragen: ihr Beratungsspektrum umfasst alle wesentlichen und 
aktuellen Themen des Energiesektors, der rund um die Bereiche 
Energieerzeugung, Netzausbau, Netzbetrieb und Energiehandel 
zunehmend relevant wird.

Die Experten – das sind die folgenden Kolleginnen und Kollegen – sind 
dabei das Kernenergierechtsteam, bei ADVANT Beiten eingebettet in den 
Sektor Energie mit vielen Experten aus anderen Rechtsgebieten wie
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Herzliche Grüße

Ihr Team Public Sector von 
ADVANT Beiten 

Spotlight
In jeder Ausgabe unseres Newsletters stellen wir Ihnen Kolleginnen und
Kollegen verschiedener Rechtsgebiete vor. Dieses Mal aus dem
Energierecht:

Dr. Malaika Ahlers 
Rechtsanwältin 
vCard

Sebastian Berg 
Rechtsanwalt
vCard

Peter Meisenbacher 
Rechtsanwalt
vCard

Dr. Florian Böhm 
Rechtsanwalt
vCard

Anton Buro 
Rechtsanwalt
vCard

Litigation, Commercial und Corporate u.v.m., die genau wie die 
Energierechtsexperten Akteure der öffentlichen Hand an der Schnittstelle 
zum Energierecht beraten. Sprechen Sie uns an!

Neben den Beiträgen zu unserem Top-Thema dieses "Blickpunktes" haben 
wir für Sie wieder einige aktuelle Themen aus den Bereichen Arbeitsrecht, 
Datenschutzrecht, Öffentliches Recht und Steuerrecht in den Blick 
genommen und freuen uns, Ihnen hier eine exklusive Einsicht bieten zu 
können. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!
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DATENSCHUTZRECHT 
Orientierungshilfe der DSK zum neuen Onlinezugangsgesetz

ÖFFENTLICHES RECHT 
1. Solaranlagen und Denkmalschutz: Klimaschutz trifft auf Kulturerhalt
2. Aus drei mach vier – Änderung der Bekanntgabefiktion

STEUERRECHT 
1. Guter Vorsatz für 2025: Projekt „Umstellung auf § 2b UStG“ in Angriff
nehmen! Gesetzgeber verschiebt Geltung des § 2b UStG auf den 1.
Januar 2027
2. Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art: BFH entscheidet
gegen abgestufte Kettenzusammenfassung

Themen

TOP-THEMA: ENERGIERECHT 
1. Grundlegende Änderungen des Energiewirtschaftsrechts - Was kommt
noch nach dem Ampel-Aus?
2. Keine Liebe für die Kundenanlage: EuGH-Urteil vom 28. November
2024
3. Der Wärmesektor in diesem und im nächsten Jahr – Ein
Schnelldurchgang

ARBEITSRECHT 
1. Gesetzentwurf zum Tariftreuegesetz auf Bundesebene
2. Befristete Arbeitszeiterhöhung bei wissenschaftlichem Personal
3. Krankenhausreform kommt – was heißt das nun?3
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Weitere Informationen zu unserer Expertise rund um die
Öffentliche Hand finden Sie auf unserer Webseite:

Public Sector
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Termine

22. Januar Ihr modernes, digitales Notariat
ADVANT Beiten Frankfurt| ab 18:00 Uhr

Einladung

14.-15. Mai 

Tag der öffentlichen Hand 2025 - 
Forum zu KI & Compliance
ADVANT Beiten Frankfurt 
14:00 Uhr (14.05.) bis 12:30 Uhr (15.05.)
Für die Veranstaltung fällt eine Teilnahmegebühr an.

Einladung

Weitere Veranstaltungen zu verschiedenen Themen finden Sie auf unserer
Webseite:

Veranstaltungen

Das gesamte ADVANT Beiten Public Sector-
Team wünscht Ihnen frohe Festtage und
einen guten Start ins Jahr 2025!

REDAKTION (verantwortlich)

Hans Georg Neumeier 
Dr. Sebastian Kroll

© Beiten Burkhardt 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit verzichten wir auf die Verwendung männlicher und
weiblicher Sprachformen. Wir verwenden das generische Maskulinum, womit alle
Geschlechter gleichermaßen gemeint sind.
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Energierecht
Grundlegende Änderungen des
Energiewirtschaftsrechts  
- Was kommt noch nach dem Ampel-Aus? -

I. Was bisher geschah

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hatte 
bereits am 27. August 2024 einen Referentenentwurf zur Änderung des 
Energiewirtschaftsrechts im Bereich der Endkundenmärkte, des 
Netzausbaus und der Netzregulierung vorgelegt. Hiermit sollen vor allem 
das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sowie das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) novelliert werden.

Nachdem das BMWK am 18. Oktober 2024 einen umfangreich 
überarbeiteten zweiten Referentenentwurf vorgelegt hat, der statt 
ursprünglich 8 Artikeln nicht weniger als 29 Artikel enthielt, mit denen auf 
ca. 350 Seiten zahlreiche weitere Gesetze und Verordnungen im 
Energiebereich novelliert werden sollen, ließ das "Ampel-Aus" vom
6. November 2024 die gesamte Energiebranche verunsichert zurück.

Für manche fast überraschend, beschloss das Bundeskabinett dann aber 
am 13. November 2024 eine dritte Fassung des Gesetzes. Der damit 
vorliegende Gesetzesentwurf der Bundesregierung wurde im Vergleich 
zum zweiten Referentenentwurf noch einmal erweitert: Nunmehr sind 
35 Artikel zu unterschiedlichen Gesetzesänderungen enthalten, verteilt 
auf ca. 450 Seiten.

II. Wie geht es weiter?

Eine Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag noch vor der Neuwahl im 
Februar ist aktuell zumindest theoretisch denkbar. Schon ein Blick auf den 
Tagungskalender des Bundestages zeigt jedoch, dass nicht mehr allzu 
viele Termine übrigbleiben, um ein solch umfangreiches Gesetz zu 
verabschieden. Bundeswirtschaftsminister Habeck zeigte sich zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags noch zuversichtlich und die 
gesamte Branche drückt die Daumen.
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III. Was enthält der Gesetzesentwurf?

Eine umfassende Darstellung aller Gesetze und Änderungen, die der 
Gesetzesentwurf enthält, würde den Rahmen dieses Newsletters 
sprengen. Insofern konzentriert sich dieser Beitrag auf einige Kernpunkte, 
bei denen wir davon ausgehen, dass sie selbst im Falle der 
Nichtverabschiedung bis zur Bundestagswahl auch in einem 
Gesetzesentwurf der nächsten Legislaturperiode so oder zumindest so 
ähnlich wiederzufinden sind.

1. Änderungen im EnWG

a) Die Einführung flexibler Netzanschlussvereinbarungen

Ein schon lange bekanntes Hemmnis für den Ausbau der erneuerbaren 
Energien ist die oft komplizierte und nicht einheitlich bestehende Praxis 
der Netzbetreiber im Rahmen von Netzanschlussverfahren. Die 
Netzanschlussbegehren sollen künftig einfacher, einheitlicher und 
schneller durchgeführt werden können, was der Entwurf nun an 
verschiedenen Stellen umsetzt.

Die neue Regelung in § 17 Abs. 2b EnWG-E, zusammen mit der 
Sonderregelung in § 8f EEG-E soll darüber hinaus den Abschluss von sog. 
"flexiblen Netzanschlussvereinbarungen" für Anschlussnehmer sowie EE-
Anlagen und Stromspeicher ermöglichen. Zudem sieht der Entwurf 
Regelungen zum sog. „cable pooling“ vor, also einer gemeinschaftlichen 
Nutzung der Netzanschlussleistung an einem Netzverknüpfungspunkt 
durch verschiedene Anlagenbetreiber.

b) Energy Sharing

Eine weitere wesentliche Neuerung enthält § 42c EnWG-E. Dieser eröffnet 
eine neue Möglichkeit, Strom aus einer Anlage zur Erzeugung 
erneuerbarer Energien zum gemeinsamen Verbrauch zu nutzen. Anders 
als das durch das Solarpaket I im Frühjahr diesen Jahres eingeführte 
Modell der sog. gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung erfolgt die 
Belieferung durch den Anlagenbetreiber unter Nutzung des Netzes der 
allgemeinen Versorgung. Wie bei der gemeinschaftlichen 
Gebäudeversorgung in § 42b EnWG ist ein Aufteilungsschlüssel 
erforderlich, der im Stromliefervertrag mit den Letztverbrauchern geregelt 
wird. Vorteilhaft beim Energy Sharing ist, dass keine Vollversorgung
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(dezentraler Strom und Reststrom) und keine Preisobergrenze wie bei 
geförderten Mieterstrommodellen nach § 42a EnWG gelten. Weiter ist bei 
diesem Modell vorteilhaft, dass die §§ 5 und 40ff. EnWG gegenüber dem 
Abnehmer unter Umständen nicht anzuwenden sind, also 
Abrechnungsverpflichtungen z.B. nicht gelten. Allerdings ist eine 
registrierende Leistungsmessung (RLM) vorgesehen.

Aufgrund des kürzlich ergangenen Urteils des EuGH (siehe hierzu den 
gesonderten Beitrag in diesem Newsletter) zur sog. Kundenanlage, 
werden diese Modelle künftig jedoch wohl mit neuem Blick betrachtet und 
bewertet werden müssen, sodass wir an dieser Stelle noch weitere 
Gesetzesänderungen erwarten.

2. Änderungen des EEG

a) Vergütung bei negativen Strompreisen - Umgang mit
Stromspitzen

Ein Blick auf die jährlich insgesamt erzeugten Strommengen aus
erneuerbaren Energien zeigt, dass zwar zum einen der Anteil der
Erneuerbaren stetig zunimmt, dass andererseits aber immer häufiger
Zeiten eintreten, in denen zu viel Strom auf Erzeugungsseite aber zu
wenig Bedarf auf Verbrauchsseite vorhanden ist. Infolgedessen werden
häufig Anlagen abgeschaltet oder der in diesen Zeiten erzeugte Strom
kann nur mit sog. negativen Strompreisen vermarktet werden. Folglich ist
„grüner Strom“ zwar zunehmend verfügbar, aber nicht mehr jede Stunde
erneuerbare Energie ist „gut“, sondern das System zu flexiblen
Fahrweisen muss sich entsprechend entwickeln. Beispielsweise durch den
Zubau von Speichern wird eine marktübliche Fahrweise auch politisch
angereizt. Das EEG sieht bereits heute vor, dass in diesen Zeiten eine
Vergütung des erzeugten Stroms in diesen Zeiten schrittweise nicht mehr
ausgezahlt werden soll. Mit dem neuen Entwurf des § 51 EEG-E soll das
„Aus“ der Vergütung für die Einspeisung in Zeiten negativer Strompreise
bereits ab Inkrafttreten des Gesetzes vorgezogen und auf nahezu alle
Neuanlagen erweitert werden. Ausgenommen werden teilweise Anlagen
mit einer installierten Leistung von weniger als 100 kW. Gleichzeitig
erfolgt eine Verlängerung des EEG-Vergütungszeitraums, nun jedoch
mittels einer viertelstundenscharfen Betrachtung.
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b) Absenkung der Direktvermarktungspflicht auf Anlagen ab 25
kW

Mit den Änderungen in § 21 EEG-E soll der Schwellenwert für die 
maximale Anlagengröße im Rahmen der Einspeisevergütung von 100 kW 
auf 25 kW abgesenkt werden. Damit werden künftig mehr Anlagen der 
Veräußerungsform der Direktvermarktung zugeordnet, um eine bessere 
Markt- und Systemintegration zu erreichen.

3. Änderungen im Messstellenbetriebsgesetz

Zunächst gilt laut Kabinettsbeschluss bei Letztverbrauchern auch 
weiterhin die Einbauschwelle von 6.000 kWh. Um den Smart-Meter-
Rollout hin zu einem Smart-Grid-Rollout aber weiterzuentwickeln, soll 
durch § 29 Abs. 1 Nummer 2 MsbG-E die Einbauschwelle für intelligente 
Messsysteme und (Fern-)Steuerungseinrichtungen auf 
Erzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung von über 2 kW 
abgesenkt werden. Die Zuständigkeit für den Einbau soll auch hier 
künftig beim grundzuständigen Messstellenbetreiber und nicht mehr 
beim Anlagenbetreiber liegen.
Weitere Änderungen des MsbG-E betreffen die Anpassung der 
Preisobergrenzen hinsichtlich der Einbaukosten gem. § 30 MsbG-E, die 
für manche Einbaufälle erhöht, für andere aber auch gesenkt werden 
sowie den Ausbaupfad des Rollouts in § 45 MsbG-E. Hier sollen die 
erforderlichen Quoten bei Erzeugungsanlagen deutlich früher erreicht 
werden.

Fazit

Insgesamt enthält der nun vom Kabinett beschlossene Entwurf 
weitreichende Änderungen für das gesamte Energiewirtschaftsrecht, die 
insbesondere zur Flexibilisierung und Digitalisierung und "mehr Markt" 
bei der Energieversorgung beitragen. Weiterhin bleibt jedoch 
abzuwarten, was in den kommenden Wochen und Monaten passieren 
wird – und das nicht nur mit Blick auf den hier dargestellten 
Gesetzesentwurf.
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Denn neben diesem gibt es zahlreiche weitere Projekte, die von der 
Energiebranche dringend erwartet werden, bei denen jedoch ebenfalls 
unklar ist, ob die Bundesregierung vor den Neuwahlen noch Mehrheiten im 
Parlament finden kann. Auf der Agenda stehen u.a. das 
Kraftwerkssicherheitsgesetz, das für die Versorgungssicherheit, die 
Umstellung von Kraftwerken auf Wasserstoff sowie die Verlängerung des 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes wichtig wäre, das KRITIS-Dachgesetz 
oder das BSI-Gesetz zur Umsetzung der NIS-2-Richtlinie, um nur ein 
paar wenige zu nennen. Das Jahresende wird also noch einmal spannend. 
Wir werden die Entwicklungen im Auge behalten und Sie auf dem 
Laufenden halten.

Dr. Malaika Ahlers
Rechtsanwältin
vCard

Peter Meisenbacher
Rechtsanwalt
vCard
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Energierecht
Keine Liebe für die Kundenanlage: EuGH-
Urteil vom 28. November 2024

Mit Urteil vom 28. November (Rechtssache C-293/23) hat der EuGH in
einer Vorabentscheidung entschieden, dass die Befreiung bestimmter
Infrastrukturen von der Netzregulierung nicht mit dem Unionsrecht
vereinbar ist. Was zunächst wie ein technisches Nischenthema klingt, hat
das Potenzial, erhebliche Auswirkungen auf einen schillernden
Adressatenkreis in Deutschland zu haben.

Das folgt daraus, dass die Kundenanlage 
(§ 3 Nr. 24a Energiewirtschaftsgesetz, EnWG) ein weitverbreitetes
Konstrukt ist, um sich von bestimmten Pflichten eines Netzbetreibers zu
befreien und gleichzeitig aufgrund der Einsparung von Netzentgelten
gerade in den Bereichen dezentrale Energieversorgung und
Quartierskonzepte, aber auch Krankenhäuser, Schwimmbäder,
Verteileranlagen in kommunalen Mietshäusern, Universitäten,
Forschungseinrichtungen etc. wirtschaftlich zu betreiben.

Unzählige – mehr als zehntausende – Kundenanlagen könnten nach einer
drastischen Lesart des Urteils als Netze zu bewerten sein. Warum der
EuGH so entschieden hat und was daraus für die öffentliche Hand folgt,
erläutern wir Ihnen im Folgenden:

Ausgangsfall

Der EuGH hatte eine Vorlagefrage des BGH zu beantworten. Diese Frage
bezog sich im Wesentlichen darauf, ob ein Unternehmen, dass eine
Infrastruktur betreibt und hierüber Strom aus einer eigenen
Erzeugungsanlage (einer Kraftwärmekopplungsanlage, hier 2 BHKW) an
seine Mieter verkauft, als Betreiber eines Verteilernetzes anzusehen ist.
Es handelt sich hierbei um zwei benachbarte Wohnblöcke mit jeweils 96
und 160 Wohneinheiten, die nicht elektrisch miteinander verbunden sind.
Das versorgende Unternehmen hatte den Anschluss dieser Wohnanlagen
an das Netz der allgemeinen Versorgung als zwei getrennte
Kundenanlagen gefordert.

Nachdem die lokale Regulierungsbehörde den Kundenanlagenstatuts
verneinte und beide Gebiete vielmehr als ein Verteilernetz betrachtete,
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das OLG Dresden diese ablehnende Entscheidung bestätigte, legte der 
Versorger beim BGH Rechtsbeschwerde ein. Der BGH legte die 
dargestellte Frage dem EuGH vor, da die hier wesentliche Definition des 
Verteilernetzes aus dem Unionsrecht, also der Richtlinie (EU) 2019/944, 
der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie, stammt.

Die Entscheidungsgründe des EuGH

Der EuGH entschied, dass die Energieanlagen des Unternehmens als 
Verteilernetze einzuordnen sind und dass das betreibende 
Wohnungsunternehmen deswegen nicht von den Netzbetreiberpflichten 
befreit werden kann. Die Regelung zur Kundenanlage nach § 3 Nr. 24a 
EnWG seien nicht mit der Strombinnenmarktrichtlinie vereinbar, also 
europarechtswidrig.

Dies – so der EuGH – ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass 
nur einige wenige Kriterien einer Infrastruktur herangezogen werden 
können, um zu bestimmen, ob sie als „Verteilernetz“ zu bewerten ist. 
Sofern es sich um eine Infrastruktur handelt, die zur Weiterleitung von 
Strom auf einer Spannungsebene zum Verkauf an Endkunden oder 
Großhändler bestimmt ist, handelt es sich um ein Verteilernetz.

Die sonstigen (durch den Begriff der Kundenanlage geprägten) Kriterien, 
wie die lokale Erzeugung von Strom, die Größe und Art der 
Energieanlage, die Menge des Stromverbrauchs in der Energieanlage und 
das unentgeltliche Zurverfügungstellen derselben u.a., sind unerheblich. 
Das ergibt sich aus der Richtlinie (EU) 2019/944, die eben keine der 
letztgenannten Kategorien enthält. Wer letztlich eine solche Infrastruktur 
betreibt, muss auch als Netzbetreiber behandelt werden, mit allen 
dazugehörenden Pflichten.

Ausnahmen von den Pflichten eines Netzbetreibers stammen ebenfalls 
aus dem Europarecht und sind vor allem Verteilernetze von 
Bürgerenergiegemeinschaften, geschlossene Verteilernetze, „kleine 
Verbundnetze“ und „kleine, isolierte Netze“ sowie Direktleitungen, die 
meistens in Deutschland noch nicht einmal umgesetzt worden sind oder 
aufgrund der Kundenanlage keine Rolle gespielt haben. 

Wirkung des Urteils: Was ist zu beachten?

Der EuGH formulierte sein Urteil so, dass der Kundenanlagenbegriff nach 
§ 3 Nr. 24a EnWG nach seinem derzeitigen Wortlaut nicht mit dem
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Unionsrecht vereinbar sei. Damit stellt sich die Frage, was betroffene 
Behörden und Marktteilnehmer nun zu beachten haben.

Das Urteil wirkt zunächst zwischen den Parteien des Ausgangsverfahrens. 
Der BGH wird mit hoher Wahrscheinlichkeit entscheiden, dass die 
Wohnungsanlagen im konkreten Fall als Verteilernetze zu bewerten sind.

Hier schlagen aber auch höhere Wellen: Nach deutscher Rechtslage haben 
alle nationalen Gerichte fortan den Begriff der Kundenanlage 
richtlinienkonform und daher so wie der EuGH auszulegen. Das heißt, dass 
zwar § 3 Nr. 24a EnWG erstmal wirksames Recht bleibt. Die Gerichte 
müssen aber das Urteil – im Notfall auch gegen den Wortlaut der Norm –
beachten. Betroffen sind hier an erster Stelle nicht nur die Gerichte: Zu 
nennen sind auch die Aufsichts- und Genehmigungsbehörden, die 
entscheiden müssen, ob eine Infrastruktur als Verteilernetz zu bewerten 
ist oder nicht. Eine Rechtsfortentwicklung muss also stattfinden. Das 
EuGH-Urteil ist eine klare Zäsur.

Damit ist der gesamte Markt – Netzbetreiber, Anlagenbetreiber, Kunde –
betroffen. Wer nämlich ein Netz betreibt ohne die erforderliche 
Genehmigung, macht sich möglicherweise bußgeldpflichtig. Die 
Stadtwerke und sonstigen Netzbetreiber werden kritisch den Anschluss 
von Kundenanlagen prüfen.

Bestimmte Förderungen (Mieterstromzuschlag, KWK-Zuschlag) sind 
abhängig davon, dass der geförderte Strom nicht in einem Netz 
weitergeleitet wird. In vielen Fällen könnte Strom, der bisher günstig in 
einer Kundenanlage geliefert werden konnte, nunmehr nur noch unter 
Erhebung von Netzentgelten verkauft werden. Damit könnte der Ausbau 
der erneuerbaren Energien erheblich gehemmt werden: Die Kundenanlage 
ermöglichte erst die Wirtschaftlichkeit vieler dezentralen 
Versorgungskonzepte.

Auch aufgrund dieser Risiken ist der Gesetzgeber verpflichtet, eine 
Neuregelung des EnWG voranzutreiben. Bis dies geschieht, besteht eine 
erhebliche Rechtsunsicherheit. Es bleibt zu hoffen, dass sich sowohl die 
Bundesnetzagentur als auch die Regierung schnellstmöglich eine Meinung 
bilden und diese veröffentlichen.

Wie und wann wird der Gesetzgeber reagieren?

Der Gesetzgeber muss sich bei der Neuregelung des EnWG an der 
Auslegung des EuGH orientieren. Eine Neuregelung darf dem EU-Recht
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Klar ist aber auch, dass eine Neuerung des EnWG nicht schnell erwartet
werden kann. Die derzeitige Regierung wird das Vorhaben nicht in Kürze
umsetzen können. Vergleichbare EuGH-Urteile führten in der
Vergangenheit erst Jahre nach deren Ausspruch zu einer Änderung der
Gesetzeslage. Es wird also eine Übergangsphase geben. Es ist zu hoffen,
dass sich im Interesse der Rechtssicherheit auch die Bundesnetzagentur
schnell und klar positioniert. Insbesondere im Hinblick auf zukünftige
Sachverhalte, weniger bezogen auf die Vergangenheit. 

Ausblick

Aufgrund bestehender Unklarheiten des Urteils bleiben hinsichtlich ihrer
konkreten Bedeutung für die Rechtslage einige Fragen offen. Diese Fragen
müssen durch Auslegung der betroffenen Behörden und Marktteilnehmer
beantwortet werden. Damit könnten in manchen Konstellationen
Spielräume bestehen, um gegenwärtige und künftige Projekte effektiv
weiterzuverfolgen.

Dies auch deswegen, weil der Markt und die Implementierung der
Kundenanlage sehr heterogen sind. Das öffnet möglicherweise das Tor für
Einzelfalllösungen, die bis zur Neuregelung des EnWG umgesetzt werden
können.

Dr. Malaika Ahlers
Rechtsanwältin
vCard

Anton Buro
Rechtsanwalt
vCard

nicht entgegenstehen, muss Rechtssicherheit, aber auch Spielräume 
schaffen.

Der EuGH traf leider keine Aussage zum Anwendungsbereich der 
Richtlinie. Damit lässt er offen, ob es Infrastrukturen gibt, die nicht am 
Maßstab des Verteilernetzes zu messen sind. Das muss aber aus unserer 
Sicht denklogisch der Fall sein. Es stünde auch entgegen den 
Regulierungszielen der Richtlinie, die Verteileranlage jedes kleinen 
Miethauses als Verteilernetz oder Teil eines Verteilernetzes zu betrachten.
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Energierecht
Der Wärmesektor in diesem und im
nächsten Jahr – Ein Schnelldurchgang

Im Grunde konnten in jeder Sparte der Energiebranche im Jahr 2024
große Veränderungen beobachtet werden. Insbesondere ist aber Schwung
in den Wärmesektor gekommen, was unter anderem auf Bemühungen
zurückzuführen ist, die europäischen und nationalen Klimaziele zu
erreichen. Die Energiewende ist eine Wärmewende.

Es lohnt sich am Ende eines Jahres das Geschehene kurz zu
rekapitulieren und einen Blick nach vorne zu werfen:

Wärmeplanungs- und Gebäudeenergiegesetz

Die wohl brisantesten Veränderungen im Wärmesektor folgten aus dem
Inkrafttreten des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) sowie den
medienbegleiteten Neuerungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
Diese wurden bereits im Jahr 2023 beschlossen, wirkten sich jedoch
erstmalig im hiesigen Jahr aus.

Zunächst verpflichtet das WPG die Bundesländer eine Wärmeplanung für
ihr Gebiet zu erstellen. Gemeinden mit über 100.000 Einwohnern zum
Stichtag – 1. Januar 2024 – sind verpflichtet, bis zum 30. Juni 2026 eine
Wärmeplanung durchzuführen. Gemeinden, in denen unter 100.000
Einwohnern gemeldet sind, haben bis zum 30. Juni 2028 Zeit. Die
Vorbereitungen haben  – häufig zusammen mit den Stadtwerken der
Gemeinden – überwiegend bereits begonnen. Das WPG sieht eine aktive
Beteiligung der Gemeinden, deren Gebiet von der konkreten Planung
betroffen ist, vor. Zur Bewältigung der Kosten der Wärmeplanung stellt
der Bund den Ländern enorme Fördermittel zur Verfügung. 

Aus dem WPG folgen allerdings auch Pflichten für die Betreiber von
Fernwärmenetzen. So muss jedes neue Wärmenetz bereits ab dem 1.
März 2025 mindestens einen Wärmeanteil von 65 % aus erneuerbaren
Energien oder unvermeidbarer Abwärme aufweisen.

Das GEG sieht seit Beginn des Jahres die viel diskutierte 65 %-Regelung
(65% erneuerbare Energien oder unvermeidbare Abwärme) für neue
Heizungsanlagen vor. Der Gebäudeeigentümer kann frei wählen, mit
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welcher Heizungsanlage diese Anforderungen erfüllt werden. Als 
gesetzliche Erfüllungsoption hat der Gesetzgeber aber insbesondere den 
Anschluss an das Wärmenetz (die sog. § 65%-EE-Vorgabe gilt erst in dem 
Zeitpunkt, in dem die Frist zur Fertigstellung der kommunalen 
Wärmeplanung endet) und die elektrisch betriebene Wärmepumpe 
vorgesehen.

Ab dem 1. Oktober 2024 ist die Pflicht zur Durchführung hydraulischer 
Abgleiche und weiteren Optimierungsmaßnahmen in Kraft getreten. Ab 
dem 31. Dezember 2024 ist die Pflicht zur Gebäudeautomation zu 
beachten.

Die Wärmepumpe in Miethäusern

Durch Änderung der Heizkostenverordnung ist für neu installierte 
Wärmepumpen ab dem 1. Oktober 2024 und ab dem 30. September 
2025 für bereits installierte Wärmepumpen eine Neuerung eingetreten: 
Diese müssen nun verbrauchsabhängig abgerechnet werden. Hierfür 
erforderlich ist die Installation von Wärmezählern. (Klicken Sie hier, um 
den Beitrag zu lesen.)

Abwärmenutzung als Ziel

Das Energieeffizienzgesetz sieht seit diesem Jahr   – insbesondere auch für 
die öffentliche Hand – neue Pflichten zur Nutzung von unvermeidbarer 
Abwärme vor. Wir berichteten bereits. (Klicken Sie hier, um den Beitrag 
zu lesen.)

Ablauf von Übergangsfristen für Feuerungsanlagen

Die Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen sieht vor, dass 
Eigentümer von Öfen, die mit Brennstoffen wie Holz, Kohle und anderen 
Feststoffen betrieben werden, verpflichtet sind, festgelegte Grenzwerte für 
Kohlenmonoxid und Feinstaub einzuhalten. Die letzte Übergangsfrist für 
die Erfüllung dieser Anforderungen endet am 31. Dezember 2024. Sollte 
ein Ofen diesen gesetzlichen Vorgaben nicht entsprechen, sind die 
Eigentümer verpflichtet, die notwendigen Anpassungen vorzunehmen oder 
den Ofen im Falle einer Nichterfüllung der Vorgaben außer Betrieb zu 
setzen.

16

https://www.advant-beiten.com/aktuelles/aenderung-der-heizkostenverordnung-neues-fuer-waermepumpen-ab-dem-1-oktober-2024
https://www.advant-beiten.com/aktuelles/mit-gutem-beispiel-voran-die-pflichten-oeffentlicher-stellen-nach-dem-energieeffizienzgesetz


Ein neuer Rechtsrahmen für Wärmelieferungsverträge?

Für die besinnliche Vorweihnachtszeit steht noch eine langerwartete 
Novellierung an: Die der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV). Und das trotz der 
bestehenden Verwerfungen der Regierung. Anders als bei vielen Gesetzen, 
die aufgrund des Zusammenbruchs der Ampelkoalition wohl nicht mehr 
erlassen werden, liegt die Kompetenz für den Erlass der

AVBFernwärmeV nämlich nicht beim Gesetzgeber, sondern bei der 
Regierung. Die Novellierung wird wohl auch noch vor Jahresende 
kommen.

Die bekannten Entwürfe zur AVBFernwärmeV lassen vermuten, dass diese 
in Zukunft deutlich kundenfreundlicher ausgestaltet werden soll. Beinahe 
jeder Paragraf soll reformiert werden. Da die meisten 
Wärmelieferungsverträge von diesen Änderungen betroffen sein werden, 
lohnt es sich sowohl für Kunden als auch Wärmeversorger, sich mit ihnen 
zu beschäftigen. Das gilt vor allem auch für letztere, weil die Fernwärme-
oder Fernkälte-Verbrauchserfassungs- und Abrechnungsverordnung
(FFVAV) aufgehoben werden soll. (Klicken Sie hier, um den Beitrag zu 
lesen.)

Dr. Malaika Ahlers
Rechtsanwältin
vCard

Anton Buro
Rechtsanwalt
vCard
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Arbeitsrecht
Gesetzentwurf zum Tariftreuegesetz auf
Bundesebene

Noch vor dem „Ampel Aus“ kursierten Referentenentwürfe für ein Gesetz 
„zur Stärkung der Tarifautonomie durch die Sicherung von Tariftreue bei 
der Vergabe öffentlicher Aufträge des Bundes“ (Tariftreuegesetz), so 
zuletzt der Referentenentwurf der Bundesministerien für Arbeit und 
Wirtschaft vom 24. Oktober 2024. Nach Durchführung der Länder- und 
Verbändebeteiligung liegt nun ein entsprechender Regierungsentwurf
(Gesetzentwurf vom 27. November 2024) vor. Die Umsetzung dieses 
Vorhabens in der laufenden Legislaturperiode erscheint mehr als fraglich. 
Aber angesichts der unklaren Prognosen über eine künftige 
Zusammensetzung von Bundestag und Bundesregierung sollte das Thema 
nicht schlicht „ad acta“ gelegt werden. Im Folgenden geben wir einen 
kurzen Überblick zu den Regelungsinhalten der aktuellen 
Gesetzesinitiative.

I. Hintergrund

Tariftreueregelungen verpflichten Arbeitgeber, die an öffentlichen 
Vergabeverfahren erfolgreich teilnehmen wollen, gewisse tarifvertragliche 
Standards (insbesondere hinsichtlich Vergütung, Arbeitszeiten und 
Urlaubsansprüchen) einzuhalten, auch wenn keine originäre Bindung an 
ein spezifisches Tarifwerk besteht (der Arbeitgeber also nicht selbst 
Tarifpartei ist und der Tarifvertrag auch nicht für allgemeinverbindlich 
erklärt ist). In mehreren Bundesländern bestehen Tariftreuegesetze, die 
von Teilnehmern an öffentlichen Vergabeverfahren die Einhaltung 
bestimmter Tarifstandards einfordern. Zu nennen ist beispielsweise das 
„Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Mindestlohn bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge“ in Nordrhein-Westfalen (2018) oder das 
Hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz aus 2021. Bayern und Sachsen 
dagegen verfügen nicht über entsprechende Landesgesetze. Die mit 
solchen Regelungen verfolgten sozialen Schutzgedanken stehen im 
Spannungsfeld einerseits mit den grundgesetzlich verbürgten Rechten der 
(negativen) Koalitionsfreiheit und der Berufsfreiheit, und ferner mit den 
europäischen Vorgaben, insbesondere denen zur Dienstleistungsfreiheit 
(Art. 56 AEUV) und den Regelungen der Arbeitnehmerentsenderichtlinie 
(96/71/EG). Das Bundesverfassungsgericht (11. Juli 2006 – 1 BvL 4/00) 
hat im Jahr 2006 die Verfassungsmäßigkeit des Berliner Vergabegesetzes 
festgestellt. Der EuGH hat in mehreren Entscheidungen Grenzlinien für
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eine europarechtskonforme Ausgestaltung entsprechender Regelungen 
aufgezeigt (insb. „Rüffert-Urteil“, EuGH 3. April 2008 – C-346/06;
„Bundesdruckerei“, EuGH 18. Spetember 2014 – C-549/13; „RegioPost-
Entscheidung“, EuGH 17. November 2015 – C-115/14).

II. Inhalte des aktuellen Regierungsentwurfs für ein Bundes-
Tariftreuegesetz

Der vorliegende Gesetzentwurf regelt, dass der Bundesauftragsgeber 
bestimmte Leistungen nur an solche Auftragnehmer vergeben darf, die 
sich zur Gewährung gewisser tariflicher Mindestbedingungen 
gegenüber ihren Arbeitnehmern sowie zur Einhaltung dieser 
Mindeststandards gegenüber Nachunternehmern und 
einzusetzenden Verleihunternehmen verpflichten.
(„Tariftreueversprechen“, § 3 des Gesetzentwurfs). Hierzu im Einzelnen: 

Anwendungsbereich (§ 1 des Gesetzentwurfs):  
Das Tariftreueversprechen soll für Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge ab einem geschätzten Auftragswert oder 
Vertragswert von EUR 30.000 (ohne USt.) und bei der Vergabe von 
Bauaufträgen und Baukonzessionen ab einem geschätzten 
Auftrags- oder Vertragswert von EUR 50.000 (ohne USt.) 
einzufordern sein. Ausgenommen soll die Vergabe von Liefer-, Bau-
und Dienstleistungsaufträgen zur Deckung von Bedarfen der 
Bundeswehr Hierfür soll nach derzeitigem Stand des Verfahrens eine 
Übergangsfrist bis zum Ablauf des 31. Dezember 2029 gelten. Das 
Gesetz soll nur für solche Leistungen gelten, die innerhalb der 
Bundesrepublik erbracht werden.

Festsetzung der relevanten tariflichen Regelungen 
(§ 5 des Gesetzentwurfs): Die im Rahmen des Tariftreueversprechens
zwingend einzuhaltenden tarifvertraglichen Regelungen betreffen die
Entlohnung, den Mindesturlaubsanspruch und die
Höchstarbeitszeiten, die Mindestruhezeiten und die
Ruhepausenzeiten. Diese sollen mittels Rechtsverordnung des
Arbeitsministeriums (ohne Bundesrat-Zustimmungserfordernis)
festgesetzt werden. Das Arbeitsministerium soll dabei auf Antrag einer
Gewerkschaft oder Arbeitgebervereinigung tätig werden, wobei die Zahl
der vom Tarifvertrag erfassten Unternehmen bzw.
Gewerkschaftsmitglieder mitzuteilen ist.

Clearingstelle / Kontrollmaßnahmen:  
Nach § 7 des Gesetzentwurfs soll eine eigenständige Clearingstelle
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eingerichtet werden, die eine Empfehlung über den Erlass einer 
Rechtsverordnung zur Tariftreueerstreckung abgibt. Nach § 8 des 
Gesetzentwurfs wird eine „Prüfstelle Bundestariftreue“ eingerichtet, die 
stichprobenhaft die Einhaltung der Gesetzesvorgaben überprüft.

Vertragsstrafe / Konsequenzen von Verstößen /
Nachunternehmerhaftung: Der Bundesauftraggeber soll eine 
angemessene Vertragsstrafe vereinbaren, die maximal 1 % und bei 
mehreren Verstößen maximal 10 % des Auftragswertes Zugleich 
soll ein außerordentliches Kündigungsrecht für die Nichteinhaltung des 
Tariftreueversprechens vereinbart werden (§ 11 des Gesetzentwurfs). 
Im Fall von unanfechtbar festgestellten Verstößen soll der 
Bundesauftraggeber Unternehmen von der Teilnahme an 
Vergabeverfahren ausschließen (§ 14 des Gesetzentwurfs). Auch ist 
eine Eintragung im Wettbewerbsregister vorgesehen. Nach § 12 
des Gesetzentwurfs haften Auftragnehmer für Verstöße ihrer 
Nachunternehmer bzw. eingesetzter Verleihunternehmen als 
selbstschuldnerische Bürgen.

Angedachtes Inkrafttreten: 1. Juli 2025

III. Ausblick

Die aktuellen Mehrheitsverhältnisse auf Bundesebene dürften der Umsetzung
des Gesetzesprojekts in dieser Legislatur entgegenstehen. Das Thema als
solches wird aber auch nach der Bundestagswahl weiter relevant bleiben. Im
Gesetzgebungsverfahren sind gegen das Bundestariftreuegesetz Bedenken
grundsätzlicher Art (unzulässiger Eingriff in die negative Koalitionsfreiheit der
Unternehmen, Schaffung zusätzlicher Bürokratie) u.a. vom BDA erhoben
worden. Aber auch von Gewerkschaftsseite bleibt Kritik nicht aus. So
bemängelt u.a. der DGB, dass niedrigere Schwellenwerte erforderlich seien,
um das Gesetz wirksam auszugestalten. Auch stellt sich der DGB dem
Erfordernis entgegen, beim Antrag auf Verbindlichkeitserklärung die Zahl der
von einem Tarifvertrag erfassten Gewerkschaftsmitglieder zu benennen. Im
Einzelnen gibt es erheblichen Klärungsbedarfs, dem sich der neue
Gesetzgeber, sollte dieser das Thema „Bundestariftreue“ wieder aufnehmen,
früher oder später wird stellen müssen. 

Dr. Gerald Müller-Machwirth
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht
vCard
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Arbeitsrecht
Befristete Arbeitszeiterhöhung bei
wissenschaftlichem Personal

Bundesarbeitsgericht vom 28. Mai 2024 – 9 AZR 352/22

"Die Befristung einer Arbeitszeiterhöhung bei wissenschaftlichem Personal
unterliegt einer Vertragsinhaltskontrolle gemäß § 307 Abs. 1 BGB. Die
Bestimmungen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes sind weder direkt
noch entsprechend anwendbar, fließen jedoch als Wertungsmaßstab in die
Vertragsinhaltskontrolle ein." (amtlicher Leitsatz)

Sachverhalt:

Die Parteien streiten um die Wirksamkeit einer befristeten
Arbeitszeiterhöhung. Die Arbeitnehmerin meint, die Befristung ihrer
Arbeitszeiterhöhung benachteilige sie unangemessen, weil die Wertungen
des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) zu berücksichtigen
seien, wonach die befristete Beschäftigung zur Förderung der eigenen
wissenschaftlichen Qualifikation erfolgen müsse. Bei ihr treffe dies auf
den mit 50% befristeten Anteil ihrer Stelle nicht zu. Auch sei die
Höchstbefristungsdauer in der Postdoc-Phase weit überschritten. Weiter
sei das Zitiergebot nach § 2 Abs. 4 WissZeitVG nicht eingehalten. Zudem
sei die Befristung der Arbeitszeiterhöhung rechtsmissbräuchlich.

Die Arbeitnehmerin verfolgt mit ihrer Klage die Feststellung eines
unbefristeten Arbeitsverhältnisses in Vollzeit. Arbeits- und
Landesarbeitsgericht haben die Klage abgewiesen, wogegen sich die
Arbeitnehmerin mit ihrer Revision wendet.

Die Entscheidung:

Mit Erfolg! Das Bundesarbeitsgericht hat die Sache unter Aufhebung des
Berufungsurteils zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das
Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Die Begründung des
Landesarbeitsgerichts sei rechtsfehlerhaft, weil der Annahme, die
Befristung der Arbeitszeiterhöhung habe der wissenschaftlichen
Qualifizierung der Arbeitnehmerin gedient, keine hinreichende
Feststellung zugrunde liege.
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Bestätigt hat das Bundesarbeitsgericht jedoch die Auffassung des
Berufungsgerichts, dass die Vereinbarung der befristeten
Arbeitszeiterhöhung als Allgemeine Geschäftsbedingung (AGB) am
Maßstab des § 307 Abs. 1 BGB zu prüfen sei, wobei die Wertungen des
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes jedenfalls dann einfließen, wenn es um
eine Arbeitszeiterhöhung von erheblichem Umfang geht. Gemäß
§ 307 Abs. 1 BGB sind AGB unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des
Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen
benachteiligen. Bei der Beurteilung sei ein genereller, typisierender und
vom Einzelfall losgelöster Maßstab anzulegen. Die Wertungen des
§ 2 WissZeitVG finden bei der erforderlichen Interessenabwägung
Eingang in die Befristungskontrolle. Umstände, die sogar die Befristung
des gesamten Arbeitsvertrags rechtfertigen können, bleiben nicht ohne
Bedeutung, sondern können sich bei der Befristung einer einzelnen
Vertragsbedingung zugunsten des Arbeitgebers auswirken. Wäre eine
Befristung des gesamten Arbeitsvertrags gerechtfertigt, überwiege in aller
Regel das Interesse des Arbeitgebers an der nur befristeten Vereinbarung
der einzelnen Vertragsbedingung das Interesse des Arbeitnehmers an
deren unbefristeter Vereinbarung.

Im Wissenschaftsbereich sei das Sonderbefristungsrecht des 
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes in den Blick zu nehmen, jedenfalls 
dann, wenn es um eine befristete Arbeitszeiterhöhung in einem 
erheblichen Umfang geht. In diesem Fall sei das dem Befristungsrecht 
zugrundeliegende Ziel gefährdet, dem Arbeitnehmer Planungssicherheit 
über sein künftiges Einkommen zu geben. Ein Sachverhalt, der nach den 
Wertungen dieses Gesetzes eine Befristung des – die Arbeitszeiterhöhung 
betreffenden eigenständigen – Arbeitsvertrags insgesamt rechtfertigen 
könnte, spreche für ein überwiegendes Interesse des Arbeitgebers an der 
nur befristeten Arbeitszeiterhöhung.

Vorliegend habe das Landesarbeitsgericht keine hinreichende Feststellung 
von Tatsachen vorgenommen, die eine abschließende Beurteilung 
ermöglichen, ob die Aufstockung der Arbeitszeit zur Förderung der 
wissenschaftlichen Qualifikation der Arbeitnehmerin erfolgt ist. Um die 
Wertungen der Qualifizierungsbefristung gemäß § 2 Abs. 1 WissZeitVG 
einfließen lassen zu können, müsse geklärt werden, ob Umstände bei 
Vertragsschluss vorlagen, die die Annahme rechtfertigen, dass die 
Beschäftigung der wissenschaftlichen Qualifizierung dient. Das 
Bundesarbeitsgericht hat die Sache daher an das Landesarbeitsgericht 
zurückverwiesen, damit das Berufungsgericht als Tatsacheninstanz die 
erforderlichen Feststellungen zum Tätigkeitsinhalt der Arbeitnehmerin im 
Rahmen der Arbeitszeitaufstockung treffen und insbesondere feststellen
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kann, worin der Qualifizierungszweck lag und welche Tätigkeitsinhalte der 
Arbeitnehmerin in welchem Umfang zur Qualifizierung dienten. Wenn ein 
befristeter Arbeitsvertrag im Umfang der Arbeitszeiterhöhung zulässig 
gewesen wäre, müsse das Berufungsgericht eine abschließende 
Interessenabwägung vornehmen.

Den weiteren Einwendungen der Arbeitnehmerin, dass das Zitiergebot 
gemäß § 2 Abs. 4 WissZeitVG nicht eingehalten und die befristete 
Arbeitszeiterhöhung rechtsmissbräuchlich sei, hat das 
Bundesarbeitsgericht eine Absage erteilt. Das Zitiergebot gelte nicht für 
die Befristung einzelner Arbeitsbedingungen und bei der Beurteilung, ob 
eine Qualifizierungsbefristung gemäß § 2 Abs. 1 WissZeitVG wirksam ist, 
finden die Grundsätze des institutionellen Rechtsmissbrauchs keine 
Anwendung, weil sich die zeitlichen Grenzen für den Abschluss befristeter 
Arbeitsverträge bereits aus dem Gesetz ergeben.

Konsequenzen für die Praxis:

Das Bundesarbeitsgericht stellt den Prüfungsmaßstab bei der Beurteilung 
befristeter Arbeitszeiterhöhungen bei wissenschaftlichem Personal klar und 
schafft damit eine größere Rechtssicherheit für die praktische Handhabung 
derartiger Fälle. Das Urteil ist wenig überraschend und entspricht letztlich 
der Vorgehensweise außerhalb des Wissenschaftsbetriebs unter 
Heranziehung der Wertungsmaßstäbe des
§ 14 TzBfG.

Praxistipp:

Bei einer befristeten Arbeitszeiterhöhung ist zu berücksichtigen, dass es 
sich nicht um ein gesondertes befristetes Arbeitsverhältnis, sondern um 
die Änderung einer Arbeitsbedingung handelt und die Befristungsregeln 
keine unmittelbare Anwendung finden, jedoch als Wertungsmaßstab in die 
Vertragsinhaltskontrolle einfließen und eine Befristung in aller Regel 
rechtfertigen, wenn selbst der gesamte Arbeitsvertrag als solcher befristet 
geschlossen werden könnte. Die hierfür maßgeblichen Umstände bei 
Vertragsschluss sollten ebenso sorgfältig dokumentiert werden wie beim 
Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrags nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG.

Dr. Sebastian Kroll
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht
vCard

23

https://communication.advant-beiten.com/21/1132/uploads/sebastian-kroll.vcf
https://www.advant-beiten.com/experten/cv-professional/dr-sebastian-kroll


Arbeitsrecht
Krankenhausreform kommt – was heißt das
nun?

Das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) hat am 22. 
November 2024 den Deutschen Bundesrat passiert, ohne dass der 
Vermittlungsausschuss angerufen wurde. Damit wird das Gesetz – wie 
vom Bundestag verabschiedet – am 1. Januar 2025 in Kraft treten. Im 
folgenden Beitrag fassen wir wesentliche Inhalte der Krankenhausreform 
zusammen. Dabei gehen wir insbesondere auf die arbeitsrechtlichen 
Herausforderungen ein, die aufgrund der Neuregelungen zu erwarten 
sind.

Ausgangspunkt: Warum gibt es die Reform?

Die Inhalte der aktuellen Reform werden von den Beteiligten des 
deutschen Gesundheitssystems kontrovers diskutiert. Über das „Ob“ einer 
Reform herrscht jedoch bei den allermeisten Akteuren der 
Gesundheitswirtschaft Einigkeit. Hintergrund der Reform sind 
insbesondere eine im OECD-Vergleich sehr hohe Krankenhausdichte in 
Deutschland (aktuell: 1874 Krankenhäuser), eine hohe Bettenzahl bei 
gleichzeitig geringer Auslastung, eine trotz hoher Kosten als nicht optimal 
empfundene Versorgungsqualität, der Fachkräftemangel (vor allem im 
pflegerischen Bereich), die älter werdende Bevölkerung sowie die sich 
akut verschärfende Finanzierungslage vieler Krankenhäuser (Stichwort: 
steigende Insolvenzen).

Ziele und Schwerpunkte der Reform

Um den vorgenannten Herausforderungen zu begegnen, hat der Deutsche 
Bundestag das von der Bundesregierung eingebrachte „Gesetz zur 
Verbesserung der Versorgungsqualität im Krankenhaus und zur Reform 
der Vergütungsstrukturen“
(Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz – kurz: KHVVG) 
verabschiedet. Wesentliche Schwerpunkte der Reform sind:

1. Einführung von Leistungsgruppen

Eine wesentliche Strukturänderung erfährt das Krankenhauswesen durch 
die Einführung der sogenannten Leistungsgruppen. Das medizinische 
Spektrum der Krankenhäuser wird infolge der Reform in  
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65 Leistungsgruppen, z.B. Leistungsgruppe 33 (= Pankreaseingriffe) und 
35 (= Augenheilkunde) abgebildet.

Anders als bisher wird zukünftig nicht mehr jedes Krankenhaus alle 
Behandlungen anbieten und durchführen dürfen. Mit dem bisherigen 
Grundsatz „Alle machen alles“ ist es vorbei. Die Bundesländer und deren 
Planungsbehörden werden den Kliniken Leistungsgruppen zuweisen. Ob 
ein Krankenhaus eine bestimmte Leistungsgruppe erhält, hängt dabei 
maßgeblich von dessen technischer und – vor allem – fachärztlicher und 
pflegerischer Ausstattung ab.

Erfüllt ein Krankenhaus die Mindestanforderungen nicht (z.B. weil es zu 
wenig spezialisierte Fachärzte in der jeweiligen Leistungsgruppe 
beschäftigt) wird der Krankenhausträger diese Leistungen künftig nicht 
mehr durchführen können. Mit dieser Maßnahme soll die Qualität der 
Versorgung gestärkt werden. Es ist zu erwarten, dass sich damit der 
bereits bestehende Trend zur Spezialisierung fortsetzt.

Auf die Personalabteilungen der Kliniken kommt durch die Einführung der 
Leistungsgruppen vermutlich viel Arbeit zu. Kleinere, weniger 
spezialisierte Häuser werden einzelne Abteilungen umbauen oder gar 
schließen müssen. Die großen Versorger in den Ballungsräumen
(insbesondere die Universitätskliniken) werden hingegen Patientinnen und 
Patienten hinzugewinnen und ihre hochspezialisierten Abteilungen weiter 
ausbauen. Arbeitsrechtlich wird dieser Prozess mit Aufhebungsverträgen 
und ggfs. (betriebsbedingten) Kündigungen auf der einen Seite sowie mit 
Einstellungen auf der anderen Seite einhergehen.

Wahrscheinlich sind zudem verstärkte Kooperationen zwischen einzelnen 
kleineren und größeren Häusern beim Personal. Bei derartigen 
Kooperationen sind arbeitsrechtlich stets die Anforderungen des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) im Auge zu behalten.

In einigen Fällen wird es auch einen Totalumbau einzelner Häuser geben, 
z.B. in Form einer deutlichen Verkleinerung des bisherigen Krankenhauses 
hin zu einem Medizinischen Versorgungszentrum, welches sich auf 
bestimmte Fachrichtungen konzentriert. In manchen (vor allem 
ländlichen) Regionen werden zudem Krankenhäuser geschlossen, Kliniken 
fusioniert und neuere (größere und zentral gelegene) Krankenhäuser 
entstehen. Dieser Prozess wirft umfassende gesellschaftsrechtliche, aber 
auch arbeitsrechtliche Themen auf: z.B. Betriebs(teil)übergänge nach
§ 613a BGB, Zulässigkeitsfragen zu Versetzungen, Interessensausgleichs-

25



und Sozialplanverhandlungen mit den Mitarbeitervertretungen (Betriebs-, 
Personalräte, MAV).

2. Krankenhausfinanzierung: Vorhaltefinanzierung ergänzt DRG-
System

Die Krankenhausreform schafft zudem erhebliche Änderungen bei der 
Krankenhausfinanzierung. Das seit der letzten großen Reform 2003 
geltende DRG-System wird dahingehend verändert, dass die bisherigen 
Fallpauschalen (Beispiel: Krankenhaus erhält Betrag X für eine bestimmte 
OP) durch eine sog. Vorhaltevergütung ergänzt werden. Die 
Krankenhäuser erhalten hierbei einen bestimmten Betrag dafür, dass sie 
feststehende Behandlungen innerhalb einer ihnen zugeordneten 
Leistungsgruppe abstrakt anbieten („vorhalten“). Fehlanreizen im 
bisherigen System (möglichst viele „teure“, ggfs. aber nicht notwendige 
Eingriffe) soll auf diese Weise begegnet und die Effizienz gesteigert 
werden.

Der strukturelle Umbau der Krankenhäuser wird außerdem durch die 
Schaffung des sog. Transformationsfonds unterstützt. Dieser soll über 10 
Jahre hinweg insgesamt EUR 50 Mrd. bereitstellen und Vorhaben der 
Kliniken absichern.

Die Reform bei der Finanzierung und den Entgelten kommt jedoch erst 
schrittweise. Weder die Vorhaltefinanzierung noch der 
Transformationsfond wird die akute finanzielle Schieflage einzelner 
Krankenhäuser beheben. Dies ist unter anderem ein Kritikpunkt an 
Professor Lauterbachs Reformpaket. Für Arbeitsrechtler und insbesondere 
Insolvenzarbeitsrechtlerinnen heißt das: die derzeit um sich greifende 
Schließungs- und Restrukturierungswelle wird erst einmal weitergehen. 
Viele kleinere, nicht zuletzt kommunale/freigemeinnützige Träger können 
sich kaum noch über Wasser halten. An diesem Zustand wird das KHVVG 
kurzfristig, also in den nächsten Monaten und im Jahr 2025 nichts 
ändern.

Hier gilt weiterhin: Die Geschäftsführungen der Krankenhäuser sollten 
frühzeitig Sanierungsmaßnahmen einleiten. Einen möglichen 
Sanierungsweg (z.B. bei der Spezialisierung auf bestimmte Behandlungen 
und Eingriffe) bietet dabei das sogenannte Schutzschirmverfahren. Dabei 
handelt es sich um einen besonderen Fall der Eigenverwaltung im 
Insolvenzverfahren. Der große Vorteil: Das Management bleibt im Amt 
und handlungsfähig. Es wird kein (!) Insolvenzverwalter bestellt, sondern
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lediglich ein Sachwalter. Arbeitsrechtlich steht für den notwendigen
(Personal)umbau der gesamte Instrumentenkasten der Insolvenzordnung 
(also insbesondere Insolvenzgeld, verkürzte Kündigungsfristen, 
Beschränkung des Sozialplanvolumens) zur Verfügung.

3. Sektorenübergreifende Versorgungseinrichtungen (SVE) und 
weitere Reformpunkte

Das KHVVG setzt auch in anderen Bereichen auf strukturelle 
Veränderungen. So sind sektorenübergreifende Versorgungseinrichtungen 
geplant. Ebenso wird die Ambulantisierung von Krankenhäusern 
vermutlich zunehmen. Das für das deutsche Gesundheitswesen typische 
duale System – d.h. die Trennung zwischen Krankenhausversorgung 
einerseits und ambulanter ärztlicher Versorgung andererseits – wird 
durchlässiger. In diesem Zusammenhang ist aus arbeitsrechtlicher Sicht 
wiederum auf die Einhaltung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes zu 
achten.

Fazit

Das KHVVG wird die deutsche Krankenhauslandschaft verändern. Diese 
Veränderung ist bereits im Gange (Stichwort: kalte Marktbereinigung). 
Durch das Gesetz wird im Idealfall ein unkontrolliertes 
Krankenhaussterben verhindert. Fest steht aber auch: die Zahl der 
Einrichtungen wird abnehmen und das Leistungsspektrum der 
Krankenhäuser wird sich ändern. Dieser Umbauprozess betrifft ganz 
maßgeblich das ärztliche Personal. Für die Pflege steht eine große 
Gesetzesreform noch aus. Aus arbeitsrechtlicher und HR-Sicht gibt es 
daher in den kommenden Jahren mit Sicherheit viel zu tun.

Das KHVVG steckt für die angedachten Reformen zudem in weiten 
Bereichen nur den Rahmen ab. Die Details werden noch durch diverse 
Verordnungen und insbesondere die weitere Krankenhausplanung der 
Länder konkretisiert. In gesundheitspolitischer Hinsicht ist außerdem 
damit zu rechnen, dass es – unabhängig vom Ausgang der nächsten 
Bundestagswahl – weitere Veränderungen geben wird. Hier gilt es, die 
kommenden Entwicklungen aufmerksam zu beobachten.

Michael Riedel
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht
vCard
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Datenschutzrecht
Orientierungshilfe der DSK zum neuen
Onlinezugangsgesetz

Mit dem 2017 in Kraft getretenen Onlinezugangsgesetz („OZG“) wurden
alle Behörden verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch
digital über Verwaltungsportale anzubieten. Dieses Ziel konnte unter
anderem aufgrund der komplexen föderalen Strukturen und des
unterschiedlichen Digitalisierungsgrades nicht erreicht werden. Häufig
sind Online-Dienstleistungen zudem nur in einzelnen Ländern oder
Kommunen verfügbar.

Am 24. Juli 2024 ist daher nun das OZG-Änderungsgesetz in Kraft
getreten. Mit dem OZG-Änderungsgesetz sollen die rechtlichen
Rahmenbedingungen für die weitere Digitalisierung der Verwaltung
geschaffen werden.

Um die betroffenen Stellen bei der Rechtsanwendung aus
datenschutzrechtlicher Sicht zu unterstützen, hat die Konferenz der
unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder
(Datenschutzkonferenz - „DSK“) im November 2024 eine
Orientierungshilfe („OH“) zu ausgewählten Fragen des neuen OZG
veröffentlicht. Darin haben die Datenschutzbehörden die aus ihrer Sicht
wichtigsten datenschutzrechtlichen Änderungen zusammengefasst und
geben anhand konkreter Beispiele Hilfestellungen zu bestimmten
Sachverhalten.

Länderübergreifender Onlinedienst

Das OZG folgt dem so genannten "Einer-für-alle-Prinzip". Danach soll eine
Behörde einen Onlinedienst, z. B. das elektronische Antragsformular für
die Beantragung einer Baugenehmigung, entwickeln und allen anderen
Behörden - auch länderübergreifend - zur Nachnutzung zur Verfügung
stellen. Das elektronische Antragsformular basiert dabei auf der IT-
Infrastruktur des entwickelnden Landes ("länderübergreifender
Onlinedienst"). In dieses Antragsformular können Nutzer aus dem
gesamten Bundesgebiet ihre Daten eingeben. Von dort werden die Daten
an die für die jeweilige Antragsbearbeitung örtlich und fachlich zuständige
Behörde weitergeleitet.
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Verantwortlichkeit

§ 8a Abs. 4 des neuen OZG stellt nunmehr klar, dass in dieser 
Konstellation die jeweilige Behörde, die den länderübergreifenden 
Onlinedienst betreibt, für die Verarbeitung der Daten im Onlinedienst 
allein datenschutzrechtlich Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 
DSGVO ist. Soweit die Daten bei der dann zuständigen Fachbehörde (im 
Backend) verarbeitet werden, ist diese ebenfalls alleinige verantwortliche 
Stelle. Es reihen sich also mehrere Verantwortliche in einer Kette 
aneinander.

Bedient sich die den länderübergreifenden Onlinedienst betreibende 
Behörde selbst eines IT-Dienstleisters, handelt dieser als 
Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO.

Rechtsgrundlage

Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten im 
länderübergreifenden Onlinedienst sind in § 8a Abs. 1 bis 3 OZG geregelt. 
Im oben genannten Beispiel einer Baugenehmigung darf die den 
länderübergreifenden Onlinedienst betreibende Behörde demnach die 
vom Antragsteller in das Antragsformular eingegebenen Daten 
verarbeiten, an die zuständige Fachbehörde weiterleiten und dem Nutzer 
über Schnittstellen auch Dokumente zu den Verwaltungsvorgängen zur 
Verfügung stellen.

Werden besondere Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 
1 DSGVO verarbeitet (z. B. Gesundheitsdaten, Daten über religiöse oder 
weltanschauliche Überzeugungen), enthält das OZG Sonderregelungen, 
nach denen den technischen und organisatorischen Maßnahmen eine 
besondere Bedeutung zukommt.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung durch die Fachbehörde im 
Backend richtet sich allein nach dem jeweiligen Fachrecht, das auch ohne 
Nutzung des Onlinedienstes maßgeblich ist. Das OZG gilt auch nicht für 
Onlinedienste, die dezentral betrieben werden, also z. B. nur den Nutzern 
eines Bundeslandes zur Verfügung stehen.

Dokumentations- und Informationspflichten

Die Behörde, die den länderübergreifenden Onlinedienst betreibt, 
unterliegt als Verantwortliche verschiedenen Informations- und
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Dokumentationspflichten. So hat die Behörde die Informationspflichten 
aus Art. 12 ff. DSGVO zu erfüllen und sie muss die Betroffenenrechte aus 
Art. 15 ff. DSGVO wahren. Etwaige Datenpannen sind der zuständigen 
Datenschutzaufsichtsbehörde und ggf. den Betroffenen zu melden.

In der Regel wird vor Inbetriebnahme des jeweiligen Onlinedienstes die 
Erstellung einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DSGVO 
erforderlich sein. Darüber hinaus weist die DSK auf die Dokumentation der 
getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen im Sinne des 
Art. 32 DSGVO hin. Nicht zu vergessen ist auch die Erweiterung des 
Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DSGVO.

Sonstiges

Darüber hinaus enthält das OZG-Änderungsgesetz weitere Regelungen zur 
Digitalisierung der Verwaltung. Zur Identifizierung und Authentifizierung 
der Nutzer von Onlinediensten ist ein Nutzerkonto erforderlich, das künftig 
zentral vom Bund bereitgestellt wird. Zudem wird das bisherige 
Bürgerkonto des Bundes („BundID“) zur „DeutschlandID“ weiterentwickelt.

Des Weiteren wird das Gesetz zur Förderung der elektronischen 
Verwaltung („EGovG“) aktualisiert und in § 5 EGovG eine Rechtsgrundlage 
für den Abruf von Nachweisen in elektronischen Verwaltungsverfahren 
eingeführt. Damit werden Behörden ermächtigt, auf Weisung des 
Antragstellers die erforderlichen Dokumente selbst bei der ausstellenden 
Stelle abzurufen.

Jason Komninos
Rechtsanwalt, LL.M., Fachanwalt für
Informationstechnologierecht
vCard
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Öffentliches Recht
Solaranlagen und Denkmalschutz:
Klimaschutz trifft auf Kulturerhalt

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen hat in zwei
richtungsweisenden Urteilen (Urt. v. 27.11.2024, Az.: 10 A 2281/23 und
10 A 1477/23) klargestellt, dass der Denkmalschutz der Errichtung von
Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden in der Regel nicht
entgegensteht, sofern diese denkmalschonend gestaltet werden. Dies gilt
insbesondere angesichts der Priorisierung erneuerbarer Energien, die
durch das Klimaschutzgesetz sowie die Änderungen im Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) verstärkt wurde.

Hintergrund der Entscheidungen

In den beiden Fällen hatten jeweils Denkmalschutzbehörden die
Installation von Photovoltaikanlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden
aufgrund einer angeblichen Beeinträchtigung des historischen
Erscheinungsbildes abgelehnt. Dagegen wandten sich die Eigentümer.

Im ersten Fall handelte es sich um ein Einfamilienhaus in der "Golzheimer
Siedlung" in Düsseldorf, für welche eine Denkmalbereichssatzung gilt. Die
Eigentümerin beabsichtigte, auf einer aus dem Straßenraum teilweise
einsehbaren Dachfläche eine Solaranlage zu errichten, wofür die Stadt
Düsseldorf die denkmalrechtliche Erlaubnis verweigerte.

Im zweiten Fall versagte die Stadt Siegen die denkmalrechtliche Erlaubnis
für die Errichtung einer Solaranlage auf der weithin sichtbaren Dachfläche
eines Wohngebäudes, das als ehemalige Schule als Baudenkmal in der
Denkmalliste eingetragen ist.

Klimaschutz grundsätzlich vor Denkmalschutz

Das OVG entschied in beiden Fällen zugunsten der Kläger und stellte klar,
dass nach § 2 S. 2 EEG, welcher im Juli 2022 in Kraft getreten ist, die
erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils
durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden müssen.
Diese bundesrechtliche Vorgabe (für die der Bund die
Gesetzgebungskompetenz besitzt) beeinflusse auch das
Denkmalschutzrecht auf Landesebene, wodurch dieser Vorrang auch bei
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der Abwägung zwischen den denkmalschutzrechtlichen Belangen und dem
Interesse am Ausbau der erneuerbaren Energien gelte. Nur wenn
besondere Umstände des Denkmalschutzes der Errichtung von
Solaranlagen entgegenstehen, dürfe die denkmalrechtliche Erlaubnis
ausnahmsweise versagt werden. Dies sei bei beiden Fällen nicht der Fall.
Damit überwiegt das öffentliche Interesse am Ausbau erneuerbarer
Energien regelmäßig die Belange des Denkmalschutzes.

In dem Fall in Düsseldorf greife die beantragte Solaranlage nicht
dermaßen in das äußere Erscheinungsbild ein, dass die Erlaubnis
ausnahmsweise zu versagen wäre. Die Sichtbarkeit der Solaranlage aus
dem öffentlichen Straßenraum genüge hierfür grundsätzlich nicht.
Vielmehr sei unter anderem die Farbe der Solarpaneele angepasst worden
und die Silhouette der Siedlung werde nicht beeinträchtigt.

In Siegen seien bereits die denkmalwertbegründenden Eigenschaften des
Gebäudes durch die Solaranlage nicht beeinträchtigt, da das Gebäude
wegen des vorhandenen Dachreiters und nicht wegen der Dachfläche und
deren Gestaltung als Denkmal eingetragen ist. Das OVG betonte jedoch,
dass selbst dann kein Ausnahmefall vorläge, der eine Versagung
rechtfertige, wenn die Dachfläche selbst als denkmalwertbegründend
angesehen würde.

Es ist davon auszugehen, dass die Denkmalbehörden in vielen Ländern
nach wie vor der Errichtung von Solaranlagen auf denkmalgeschützten
Gebäuden oder im Ensemblebereich äußerst kritisch gegenüberstehen
und sich die Praxis, den Konflikt zwischen Photovoltaikanlagen und
Denkmalschutz zu Gunsten des Denkmalschutzes zu lösen, nur langsam
ändert. Hier lohnt es sich, bereits im Genehmigungsprozess auf den
Vorrang des Ausbaus erneuerbarer Energien und das überwiegende
öffentliche Interesse hieran hinzuweisen und die Behörden mit
entsprechenden Argumenten zu unterstützen.

Katrin Lüdtke
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Verwaltungsrecht
vCard

Korbinian Goll
Rechtsanwalt
vCard
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Öffentliches Recht
Aus drei mach vier – Änderung der
Bekanntgabefiktion

Ab dem 1. Januar 2025 wird die gesetzliche Bekanntgabefiktion bei
Verwaltungsakten in Deutschland von drei auf vier Tage verlängert. Damit
wird eine 48 Jahre alte Regelung angepasst.

So lautet § 41 Abs. 2 S. 1 VwVfG ab dem 01.01.2025:

"Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der im Inland durch die Post
übermittelt wird, gilt am vierten Tag nach der Aufgabe zur Post als
bekannt gegeben."

Hintergrund dieser Änderung ist die Anpassung an längere Postlaufzeiten,
die durch neue Zustellvorgaben für Postdienstleister entstanden sind.
Nach § 18 Abs. 1 PostG müssen jeweils mindestens 95 Prozent der
inländischen Briefsendungen und Pakete im Jahresdurchschnitt an dem
dritten auf den Einlieferungstag folgenden Werktag und 99 Prozent an
dem vierten auf den Einlieferungstag folgenden Werktag zugestellt
werden. Aufgrund der Verlängerung der regelmäßigen Postlaufzeiten kann
nach Ansicht des Gesetzgebers nunmehr erst am vierten Tag nach
Aufgabe der Post regelhaft der tatsächliche Zugang unterstellt werden.

Die neue Regelung betrifft Verwaltungsakte, die per einfacher Post
versandt werden, wobei der Tag des Versands nicht mitzählt. Ziel ist es,
die Fristberechnung für Bürger und Unternehmen zu vereinfachen und an
die realen Gegebenheiten der Postzustellung anzupassen.

Parallel zur Änderung im VwVfG des Bundes werden auch die
entsprechenden Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder angepasst,
soweit diese nicht auf das VwVfG des Bundes verweisen.

Katrin Lüdtke
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Verwaltungsrecht
vCard

Korbinian Goll
Rechtsanwalt
vCard
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Steuerrecht
Guter Vorsatz für 2025: Projekt
„Umstellung auf § 2b UStG“ in Angriff
nehmen! Gesetzgeber verschiebt Geltung
des § 2b UStG auf den 1. Januar 2027

Rechtliche Ausgangssituation

Der Gesetzgeber hat es wieder getan! Mit dem Jahressteuergesetz 2024
wurde die Anwendung der neuen Umsatzsteuervorschrift des § 2b UStG
für diejenigen, die rechtzeitig bis zum 31. Dezember 2016 eine
Optionserklärung nach § 27 Abs. 22 UStG abgegeben haben, verlängert.
Dies bedeutet, dass bei wirksamer Optionsausübung noch zwei Jahre
Übergangsfrist bestehen, um die Tätigkeiten einer öffentlich-rechtlichen
Körperschaft (KöR) daraufhin zu überprüfen, ob neben den bereits
bestehenden ggf. zusätzliche steuerrelevante Tätigkeitsbereiche
dazukommen, d. h. umsatzversteuert werden müssen.

Die neue umsatzsteuerrechtliche Regelung des § 2b UStG erweitert den
Anwendungsbereich erheblich und bringt viele Unsicherheiten mit sich.
Dies soll nachfolgende Abbildung verdeutlichen:

Klicken Sie hier, um die Abbildung vergrößert zu sehen.
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Während unter der alten Regelung des § 2 Abs. 3 UStG a. F. eigentlich 
nur die gewerblichen Tätigkeiten i. S. e. Betriebes gewerblicher Art 
umsatzsteuerbar waren, d. h. insbesondere die Vermögensverwaltung 
und die Beistandsleistungen, d. h. Leistungen einer KöR an den 
hoheitlichen Bereich einer anderen KöR, Teil der nicht umsatzsteuerbaren, 
hoheitlichen Tätigkeit waren, ist dies nach dem ab 1. Januar 2027 
geltenden § 2b UStG nicht mehr so einfach zu sagen. Im Großen und 
Ganzen lässt sich konstatieren, dass eine Nichtsteuerbarkeit nur im 
Rahmen der der KöR originär zugewiesenen, öffentlichen Aufgaben 
denkbar ist.

Zusätzliche Herausforderung ist zudem, dass ein Gleichlauf zwischen 
Ertragsteuerrecht und Umsatzsteuerrecht durch die gemeinsame 
Tatbestandsvoraussetzung des Vorliegens eines Betriebes gewerblicher 
Art i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 6, 4 KStG aufgrund der Anpassung der 
Umsatzsteuerregelung an die Mehrwertsteuersystemrichtlinie
(MwStSystRL) nicht mehr gesetzlich festgeschrieben ist. Dies führt 
insbesondere dazu, dass in der Umsatzsteuererklärung Umsätze als 
umsatzsteuerpflichtig gemeldet werden müssen, die nicht ertragsteuerbar 
sind. Wichtig insoweit ist aber, dass eine Umsatzsteuerbarkeit erst bei 
einem Mindestumsatz von EUR 17.500,00 je gleichartiger Tätigkeit 
gegeben ist und umsatzsteuerfreie Umsätze zukünftig nicht mehr 
gemeldet werden müssen, da diese unter Berücksichtigung des  
§ 2b Abs. 2 Nr. 2 UStG nicht mehr als umsatzsteuerbar behandelt
werden.

Maßnahmen bis zur Geltung des § 2b UStG am 1. Januar 2027

Soweit eine KöR bereits unter Geltung des § 2 Abs. 3 UStG a. F. 
Umsatzsteuern abzuführen hatte, wird der Umfang der 
Abführungsverpflichtung ab dem 1. Januar 2027 weiter steigen. Vielfach 
werden die Umsatzsteuern aus den gezahlten Entgelten herausgerechnet 
und nicht dem Leistungsempfänger zusätzlich berechnet, da den 
Leistungsempfängern kein Recht auf Vorsteuerabzug zusteht. Daher 
werden sich aus der Pflicht zur Anwendung der Regelung des § 2b UStG 
ab dem 1. Januar 2027 auch tiefgreifende wirtschaftliche Folgen ergeben, 
falls die Frage der Umsatzsteuertragung nicht rechtzeitig mit dem 
Leistungsempfänger geklärt wird. Zuletzt sollten die verantwortlichen 
Organe (Vorstand, Präsident etc.) davor geschützt werden, infolge 
etwaiger Steuerverkürzungen in Haftung genommen werden zu können. 
Dies kann durch ein Tax-Compliance-Managementsystem (TCMS) 
gewährleistet werden.
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1. Erfassung der umsatzsteuerfreien und -pflichtigen Tätigkeiten, inkl.
Vorsteuer (Status Quo)

2. Screening der Tätigkeiten der KöR auf Umsatzsteuerrelevanz unter
Berücksichtigung der Tatbestandsmerkmale des § 2b UStG

3. Klärung von Einzelfragen mit der Finanzverwaltung (z. B. durch Antrag
auf verbindliche Auskunft)

4. Ermittlung des Vorsteuerabzugs auf Leistungen nach § 2b UStG

5. Ergänzung des Status Quo durch Ergebnisse von Schritt 2. bis 4.

6. Abgleich der ertrag- und umsatzsteuerbaren Tätigkeiten

7. Erstellung/Ergänzung einer Risikokontrollmatrix als Vorbereitung für die
Implementierung oder Anpassung eines TCMS

Fazit

Die Erfahrung aus der Beratung von öffentlich-rechtlichen Mandanten der
letzten Jahre zeigt eindrücklich, dass die Durchführung der kursorisch
aufgelisteten Maßnahmen bis zu 2 Jahre dauern kann. Damit ist der
Zeitraum für die Verschiebung der Anwendung des § 2b UStG knapp
bemessen.

Wie schon in der Überschrift formuliert, sollte ein guter Vorsatz für das
Jahr 2025 sein:

Projekt „Umstellung auf § 2b UStG“ in Angriff nehmen!

Marcus Mische
Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht
vCard

Jede KöR, die sich bisher mit der Vorschrift des § 2b UStG nicht 
beschäftigt hat, wird in den nächsten zwei Jahren folgende Maßnahmen 
durchführen müssen:
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Steuerrecht
Zusammenfassung von Betrieben
gewerblicher Art: BFH entscheidet gegen
abgestufte Kettenzusammenfassung 

Einführung

Das Körperschaftsteuerrecht gibt juristischen Personen des öffentlichen
Rechts die Möglichkeit, mehrere Betriebe gewerblicher Art (BgA)
steuerlich zusammenzufassen, wenn zwischen ihnen nach dem
Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse objektiv eine enge
wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem
Gewicht besteht (§ 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG). So können
verlustträchtige Tätigkeiten wie beispielsweise der Betrieb eines
Schwimmbads mit gewinnträchtigen Betrieben wie zum Beispiel der
Energieversorgung verrechnet werden.

Finanzverwaltung und Teile des Schrifttums vertraten bisher die Ansicht,
dass die Zusammenfassung mehrerer BgA mehrstufig oder kettenförmig
erfolgen könne (vgl. Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom
12. November 2009, BStBl. I 2009, 1303). Dabei werden auf einer ersten
Stufe zunächst zwei BgA zu einem Gesamt-BgA zusammengefasst und
auf einer weiteren Stufe ein weiterer BgA mit diesem Gesamt-BgA
zusammengefasst. Dem ist der BFH nun mit Urteil vom 29. August 2024,
V R 43/21, entgegengetreten. Auch bei einer Zusammenfassung von
mehr als zwei BgA müssen die Voraussetzungen des § 4 Abs. 6 Satz 1
KStG jeweils zwischen allen BgA, die zusammengefasst werden sollen,
vorliegen.

Sachverhalt

Im Urteilsfall betrieb eine Körperschaft öffentlichen Rechts diverse BgA.
Unter einem BgA Versorgung fasste die Steuerpflichtige den
verlustträchtigen Betrieb eines Freibads mit den gewinnträchtigen
Betrieben der Wasserversorgung und zweier Blockheizkraftwerke (BHKW)
zusammen. Dabei wurde die Wärme der BHKW teilweise zum Beheizen
des Freibads und zum anderen Teil für die Versorgung eines Wohngebiets
genutzt. Der mit den BHKW erzeugte Strom wurde an einen Versorger
verkauft. Das Finanzamt trat der Zusammenfassung entgegen und
ordnete den Freibadbetrieb mangels enger wechselseitiger technisch-
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wirtschaftlicher Verflechtung von einigem Gewicht als eigenständigen BgA
ein, denn das BHKW liefere lediglich Wärme an das Freibad wie an fremde
Dritte.

Kernaussagen des Urteils

Der BFH stellte klar, dass eine Zusammenfassung von BgA gemäß 
§ 4 Abs. 6 Satz 1 KStG nur dann zulässig ist, wenn die tatbestandlichen
Voraussetzungen für die Zusammenfassung zwischen allen BgA, die
zusammengefasst werden sollen, vorliegen. Die in dem Schreiben des
Bundesministeriums der Finanzen vom 12. November 2009 niedergelegte
Auffassung zur Kettenzusammenfassung stehe nicht mit dem geltenden
Recht in Einklang. Begründet hat der V. Senat seine Auffassung mit den
klassischen Argumenten: Wortlaut, Sinn und Zweck sowie
Gesetzgebungsgeschichte der Vorschrift.

Der Wortlaut der Vorschrift nehme jeden einzelnen BgA im Sinne
des  
§ 4 Abs. 1 KStG und nicht einen bereits zusammengefassten BgA
im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 KStG in Bezug.

4 Abs. 6 Satz 1 KStG ist eine Ausnahmevorschrift. Dem Grundsatz
zufolge ist jeder BgA für sich zu betrachten, das Einkommen eines
jeden BgA gesondert zu ermitteln und die Körperschaftsteuer
gesondert festzusetzen. Hierdurch sollen
Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden, die auftreten
könnten, wenn der Gewinn aus einer wettbewerbsrelevanten
Tätigkeit durch Verluste aus einer anderen wirtschaftlichen
Tätigkeit ausgeglichen würde. Die Zusammenfassung von BgA als
Ausnahme dieses Grundsatzes der Einzelbetrachtung ist daher eng
in dem Sinne zu verstehen, dass die Voraussetzungen der
Zusammenfassung zwischen allen BgA, nicht nur einzelnen
vorliegen müssen.

Schließlich ist der BFH nicht der Ansicht, dass der Gesetzgeber in 
§ 4 Abs. 6 Satz 1 KStG eine Kettenzusammenfassung regeln
wollte.
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Fazit und Folgen für die Praxis

Das Urteil des BFH ist nur eines aus einer Reihe von Urteilen zur
Zusammenfassung von BgA. Für die Praxis bedeutet dieses Urteil eine 
strengere Handhabung bei der steuerlichen Bewertung der
Zusammenfassung mehrerer BgA. Es ist dringend zu empfehlen, 
Zusammenfassungen mehrerer BgA daraufhin zu überprüfen, ob die 
Voraussetzungen der Zusammenfassung zwischen allen BgA vorliegen.
Das Urteil gilt nicht nur für die dort in Streit stehende Zusammenfassung 
aufgrund enger wechselseitiger technisch-wirtschaftlicher Verflechtung 
nach § 4 Abs. 6 Nr. 2 KStG, sondern auch für die Zusammenfassung 
wegen Gleichartigkeit nach § 4 Abs. 6 Nr. 1 KStG.

Teresa Werner
Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Fachanwältin für
Steuerrecht
vCard
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